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der bisher dur& gewissenhafte Erfüllung seiner Amtspfliüten und

dur& sein Verhalten das bei Begründung des Beamtenverhältnisses

in ihn gesetzte Vertrauen geredrtfertigt hat,

in das Beamtenverhältnis

auf Lebenszeit

in der Erwartung, daß er si& audr fernerhin für die freiheitliüe
demokratisdre Staatsordnung einsetzt.

Wetzlar, den 5. il'i'to''-'i)-i' 1 ,'-,')

DER KREISAUSSCHUSS

DES LANDKREISES WETZLAR
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